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4.10 
Satzung  

 
der Gemeinde Elsdorf  

über die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Straßenreinigung in der 

Gemeinde Elsdorf 
von 10.12.1982 

 
                                                                                                              1) 2) 3) 4) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)15)16)17)18) 

 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NW 1979 S. 594/SGV. NW 2023), des 
§ 3 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen – Straßenreinigungsgesetz NW 
(StrReinG NW) - vom 18.12.1975, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.1979 (GV. NW 
S. 914/SGV NW 2061) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.1978 
(GV. NW S. 268/SGV NW 610) hat der Rat der Gemeinde Elsdorf in seiner Sitzung am 
06.12.1982 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

 
§ 1 

Allgemeines  
 

Die Gemeinde Elsdorf erhebt für die von ihr nach der Satzung der Gemeinde Elsdorf über 
die Straßenreinigung durchzuführende Reinigung Benutzungsgebühren nach § 6 KAG i.V.m. 
§ 3 StrReinG NW. 
 
Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung so-
wie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht 
nicht besteht, trägt die Gemeinde. 
 
 
 
 
 
___________________________ 

1) Satzung über die 1. Änderung der Satzung vom 05.12.1986 
2) Satzung über die 2. Änderung der Satzung vom 11.12.1986 
3) Satzung über die 3. Änderung der Satzung vom 16.12.1987 
4) Satzung über die 4. Änderung der Satzung vom 17.11.1988 
5) Satzung über die 5. Änderung der Satzung vom 12.12.1989  
6) Satzung über die 6. Änderung der Satzung vom 16.11.1990 
7) Satzung über die 7. Änderung der Satzung vom 04.12.1991 
8) Satzung über die 8. Änderung der Satzung vom 02.12.1993 
9) Satzung über die 9. Änderung der Satzung vom 15.12.1994 
10) Satzung über die 10. Änderung der Satzung vom 23.11.1995 
11) Satzung über die 11. Änderung der Satzung vom 27.11.1996 
12) Satzung über die 12. Änderung der Satzung vom 11.11.1998 
13) Satzung über die 13. Änderung der Satzung vom 01.01.2001 
14) Satzung über die 14. Änderung der Satzung vom 23.11.2001 
15) Satzung über die 15. Änderung der Satzung vom 28.11.2002 
16) Satzung über die 16. Änderung der Satzung vom 15.12.2004 
17) Satzung über die 17. Änderung der Satzung vom 16.11.2006      
18) Satzung über die 18. Änderung der Satzung vom 14.11.2007  
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§ 2 
Gebührenmaßstab  

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseiten entlang der Stra-

ße, die durch die das Grundstück (§ 5 der Satzung über die Straßenreinigung) er-
schlossen ist (Frontlänge) und die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. 

 
(2) Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht oder nicht mit der 

gesamten der Straße zugewandten Grundstückseite an diese Straße, so wird an 
Stelle der Frontlänge bzw. zusätzlich zur Frontlänge die an der Straße zugewand-
te Grundstücksseite zugrundegelegt. Als der Straße zugewandt gilt eine Grund-
stücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad zur 
Straße verläuft. 
 

(3) Grenzt ein Grundstück an mehrere von der gemeindlichen Straßenreinigung er-
fasste öffentliche Straßen, so werden die Grundstücksseiten in den Straßen zug-
rundegelegt, durch die eine wirtschaftliche oder verkehrliche Nutzung des Grund-
stückes möglich ist (§ 5 Abs. 2 der Straßenreinigungssatzung); bei abgeschrägten 
oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der geraden Ver-
längerung der Grundstücksgrenzen zugrundegelegt.  

 
  

(4) Grenzt ein Grundstück mit verschiedenen Grundstücksseiten an verschiedenen 
befahrbare Straßenteile derselben mit Kraftfahrzeugen befahrbaren Erschlie-
ßungsanlage, so wird die längste von dem an die verschiedenen Straßenab-
schnitte grenzenden Grundstücksseiten als Frontlänge zur Bemessung der Stra-
ßenreinigungsgebühr zugrundegelegt.  

 
(5)       Bei der Feststellung der Grundstücksseiten nach den Abs. 1 bis 4 werden Bruch- 

teile eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufge-
det. 

 
 (6)      Die vorstehenden Regelungen gelten für unbebaute Grundstücke sinngemäß.  

 
 
 

§ 3 
Gebührensatz  

 
(1) Die Benutzungsgebühr beträgt bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der            

Fahrbahn, einschließlich der Winterwartung, jährlich je m Grundstücksseite – Front-
länge – (§2)                                     1,30  € 

 
(2) Wird nur die Winterwartung von der Gemeinde durchgeführt, so beträgt die Benut- 
 zungsgebühr je m Grundstücksseite – Frontlänge – (§ 2)               

 
0,72  €. 

 
 

§ 4 
Gebührenpflichtige  

 
(1)       Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. Mehrere  
            Grundstückseigentümer sind Gesamtschuldner. Im Falle des Erbbaurechts tritt an die  
            Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
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(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats            
an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt. Darüber hinaus haf-        
tet der bisherige Gebührenpflichtige so lange, bis der Eigentumswechsel der Ge-         
meinde bekannt gebeben wird. 

 
(3) Die Gebührenpflichten haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen           

Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grund-        
stück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.    

   
 

§ 5 
Entstehen, Änderung und Fälligkeit der Gebühren  

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn des 

regelmäßigen Reinigung der Straße oder des Straßenteils folgt. Sie erlischt mit 
dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. Er-
hebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenpflicht 
während eines Jahres der Restteil des Jahres. 

 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder er-

höht sich die Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung 
folgt, und zwar mit dem entsprechenden Jahresbruchteil. 

 
(3) Falls die Reinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat einge-

stellt wird oder für weniger als drei Monate eingeschränkt werden muss, besteht 
kein Anspruch auf Gebührenminderung. Ist die Reinigung aus Gründen, die die 
Gemeinde nicht zu vertreten hat (z.B. parkende Fahrzeuge) nicht möglich, so be-
steht ebenfalls kein Anspruch auf Gebührenminderung.  

 
(4) Die Benutzungsgebühr wir einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides 

fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann 
ein späterer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden.  

 
 
 

§ 6 
Asserkrafttreten / Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt am 01.01.1983 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung in der Gemeinde Elsdorf vom 15.12.1978 
außer Kraft.  


